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§ 68 § 68 

Vernehmung zur Person; Beschränkung 
von Angaben, Zeugenschutz 

Vernehmung zur Person; Beschränkung 
von Angaben, Zeugenschutz 

(1) Die Vernehmung beginnt damit, 
dass der Zeuge über Vornamen, Nachna-
men, Geburtsnamen, Alter, Beruf und voll-
ständige Anschrift befragt wird. In richterli-
chen Vernehmungen in Anwesenheit des 
Beschuldigten und in der Hauptverhand-
lung wird außer bei Zweifeln über die Iden-
tität des Zeugen nicht die vollständige An-
schrift, sondern nur dessen Wohn- oder 
Aufenthaltsort abgefragt. Ein Zeuge, der 
Wahrnehmungen in amtlicher Eigenschaft 
gemacht hat, kann statt der vollständigen 
Anschrift den Dienstort angeben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Einem Zeugen soll zudem gestat-
tet werden, statt der vollständigen Anschrift 
seinen Geschäfts- oder Dienstort oder eine 
andere ladungsfähige Anschrift anzugeben, 
wenn ein begründeter Anlass zu der Be-
sorgnis besteht, dass durch die Angabe der 
vollständigen Anschrift Rechtsgüter des 
Zeugen oder einer anderen Person gefähr-
det werden oder dass auf Zeugen oder 
eine andere Person in unlauterer Weise 
eingewirkt werden wird. In richterlichen 
Vernehmungen in Anwesenheit des Be-
schuldigten und in der Hauptverhandlung 
soll dem Zeugen gestattet werden, seinen 
Wohn- oder Aufenthaltsort nicht anzuge-
ben, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 bei dessen Angabe vorliegen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Besteht ein begründeter Anlass zu 
der Besorgnis, dass durch die Offenbarung 
der Identität oder des Wohn- oder Aufent-
haltsortes des Zeugen Leben, Leib oder 
Freiheit des Zeugen oder einer anderen 
Person gefährdet wird, so kann ihm gestat-
tet werden, Angaben zur Person nicht oder 
nur über eine frühere Identität zu machen. 
Er hat jedoch in der Hauptverhandlung auf 
Befragen anzugeben, in welcher Eigen-
schaft ihm die Tatsachen, die er bekundet, 
bekannt geworden sind. Ist dem Zeugen 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
gestattet worden, Angaben zur Person 
nicht oder nur über eine frühere Identität zu 
machen, darf er sein Gesicht entgegen § 
176 Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes ganz oder teilweise verhül-
len. 

(3) Besteht ein begründeter Anlass zu 
der Besorgnis, dass durch die Offenbarung 
der Identität oder des Wohn- oder Aufent-
haltsortes des Zeugen Leben, Leib oder 
Freiheit des Zeugen oder einer anderen 
Person gefährdet wird, so kann ihm gestat-
tet werden, Angaben zur Person nicht oder 
nur über eine frühere Identität zu machen. 
Er hat jedoch in der Hauptverhandlung auf 
Befragen anzugeben, in welcher Eigen-
schaft ihm die Tatsachen, die er bekundet, 
bekannt geworden sind. Ist dem Zeugen 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
gestattet worden, Angaben zur Person 
nicht oder nur über eine frühere Identität zu 
machen, darf er sein Gesicht entgegen § 
176 Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes ganz oder teilweise verhül-
len. Bei einer Aufzeichnung der Verneh-
mung sollen bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des Satzes 1 auch techni-
sche Maßnahmen zum Schutz der Identi-
tät des Zeugen ergriffen werden. 

(4) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die Voraussetzungen der Absätze 2 
oder 3 vorliegen, ist der Zeuge auf die dort 
vorgesehenen Befugnisse hinzuweisen. Im 
Fall des Absatzes 2 soll der Zeuge bei der 
Benennung einer ladungsfähigen Anschrift 
unterstützt werden. Die Unterlagen, die die 
Feststellung des Wohn- oder Aufenthaltsor-
tes, der vollständigen Anschrift oder der 
Identität des Zeugen gewährleisten, wer-
den bei der Staatsanwaltschaft verwahrt. 
Zu den Akten sind sie erst zu nehmen, 
wenn die Besorgnis der Gefährdung ent-
fällt. Wurde dem Zeugen eine Beschrän-
kung seiner Angaben nach Absatz 2 Satz 1 
gestattet, veranlasst die Staatsanwaltschaft 
von Amts wegen bei der Meldebehörde 
eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes, wenn der 
Zeuge zustimmt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten auch 
nach Abschluss der Zeugenvernehmung. 
Soweit dem Zeugen gestattet wurde, Daten 
nicht anzugeben, ist bei Auskünften aus 
und Einsichtnahmen in Akten sicherzustel-
len, dass diese Daten anderen Personen 
nicht bekannt werden, es sei denn, dass 
eine Gefährdung im Sinne der Absätze 2 
und 3 ausgeschlossen erscheint. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 118a § 118a 

Mündliche Verhandlung bei der Haftprü-
fung 

Mündliche Verhandlung bei der Haftprü-
fung 

(1) Von Ort und Zeit der mündlichen 
Verhandlung sind die Staatsanwaltschaft 
sowie der Beschuldigte und der Verteidiger 
zu benachrichtigen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Beschuldigte ist zu der Ver-
handlung vorzuführen, es sei denn, daß er 
auf die Anwesenheit in der Verhandlung 
verzichtet hat oder daß der Vorführung 
weite Entfernung oder Krankheit des Be-
schuldigten oder andere nicht zu beseiti-
gende Hindernisse entgegenstehen. Das 
Gericht kann anordnen, dass unter den Vo-
raussetzungen des Satzes 1 die mündliche 
Verhandlung in der Weise erfolgt, dass sich 
der Beschuldigte an einem anderen Ort als 
das Gericht aufhält und die Verhandlung 
zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an 
dem sich der Beschuldigte aufhält, und in 
das Sitzungszimmer übertragen wird. Wird 
der Beschuldigte zur mündlichen Verhand-
lung nicht vorgeführt und nicht nach Satz 2 
verfahren, so muss ein Verteidiger seine 
Rechte in der Verhandlung wahrnehmen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In der mündlichen Verhandlung 
sind die anwesenden Beteiligten zu hören. 
Art und Umfang der Beweisaufnahme be-
stimmt das Gericht. Über die Verhandlung 
ist ein Protokoll aufzunehmen; die §§ 271 
bis 273 gelten entsprechend. 

(3) In der mündlichen Verhandlung 
sind die anwesenden Beteiligten zu hören. 
Art und Umfang der Beweisaufnahme be-
stimmt das Gericht. Über die Verhandlung 
ist ein Protokoll aufzunehmen; § 271 Ab-
satz 1 und § 272 gelten entsprechend. 

(4) Die Entscheidung ist am Schluß 
der mündlichen Verhandlung zu verkün-
den. Ist dies nicht möglich, so ist die Ent-
scheidung spätestens binnen einer Woche 
zu erlassen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 138d § 138d 

Verfahren bei Ausschließung des Vertei-
digers 

Verfahren bei Ausschließung des Vertei-
digers 

(1) Über die Ausschließung des Ver-
teidigers wird nach mündlicher Verhand-
lung entschieden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Verteidiger ist zu dem Termin 
der mündlichen Verhandlung zu laden. Die 
Ladungsfrist beträgt eine Woche; sie kann 
auf drei Tage verkürzt werden. Die Staats-
anwaltschaft, der Beschuldigte und in den 
Fällen des § 138c Abs. 2 Satz 3 der Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer sind von 
dem Termin zur mündlichen Verhandlung 
zu benachrichtigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die mündliche Verhandlung kann 
ohne den Verteidiger durchgeführt werden, 
wenn er ordnungsgemäß geladen und in 
der Ladung darauf hingewiesen worden ist, 
daß in seiner Abwesenheit verhandelt wer-
den kann. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) In der mündlichen Verhandlung 
sind die anwesenden Beteiligten zu hören. 
Für die Anhörung des Vorstands der 
Rechtsanwaltskammer gilt § 247a Absatz 2 
Satz 1 und 3 entsprechend. Den Umfang 
der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht 
nach pflichtgemäßem Ermessen. Über die 
Verhandlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men; die §§ 271 bis 273 gelten entspre-
chend. 

(4) In der mündlichen Verhandlung 
sind die anwesenden Beteiligten zu hören. 
Für die Anhörung des Vorstands der 
Rechtsanwaltskammer gilt § 247a Absatz 2 
Satz 1 und 3 entsprechend. Den Umfang 
der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht 
nach pflichtgemäßem Ermessen. Über die 
Verhandlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men; § 271 Absatz 1 und § 272 gelten ent-
sprechend. 

(5) Die Entscheidung ist am Schluß 
der mündlichen Verhandlung zu verkün-
den. Ist dies nicht möglich, so ist die Ent-
scheidung spätestens binnen einer Woche 
zu erlassen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Gegen die Entscheidung, durch 
die ein Verteidiger aus den in § 138a ge-
nannten Gründen ausgeschlossen wird o-
der die einen Fall des § 138b betrifft, ist so-
fortige Beschwerde zulässig. Dem Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer steht ein 
Beschwerderecht nicht zu. Eine die Aus-
schließung des Verteidigers nach § 138a 
ablehnende Entscheidung ist nicht anfecht-
bar. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 255a § 255a 

Vorführung einer aufgezeichneten Zeu-
genvernehmung 

Vorführung einer aufgezeichneten Zeu-
genvernehmung 

(1) Für die Vorführung der Bild-Ton-
Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung 
gelten die Vorschriften zur Verlesung eines 
Protokolls über eine Vernehmung gemäß 
§§ 251, 252, 253 und 255 entsprechend. 

(1) Für die Vorführung der Aufzeich-
nung einer Zeugenvernehmung gelten die 
Vorschriften zur Verlesung eines Protokolls 
über eine Vernehmung gemäß §§ 251, 
252, 253 und 255 entsprechend. 
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(2) In Verfahren wegen Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 
174 bis 184k des Strafgesetzbuches) oder 
gegen das Leben (§§ 211 bis 222 des 
Strafgesetzbuches), wegen Misshandlung 
von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafge-
setzbuches) oder wegen Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit nach den §§ 232 
bis 233a des Strafgesetzbuches kann die 
Vernehmung eines Zeugen unter 18 Jah-
ren durch die Vorführung der Bild-Ton-Auf-
zeichnung seiner früheren richterlichen 
Vernehmung ersetzt werden, wenn der An-
geklagte und sein Verteidiger Gelegenheit 
hatten, an dieser mitzuwirken, und wenn 
der Zeuge, dessen Vernehmung nach § 
58a Absatz 1 Satz 3 in Bild und Ton aufge-
zeichnet worden ist, der vernehmungser-
setzenden Vorführung dieser Aufzeichnung 
in der Hauptverhandlung nicht unmittelbar 
nach der aufgezeichneten Vernehmung wi-
dersprochen hat. Dies gilt auch für Zeugen, 
die Verletzte einer dieser Straftaten sind 
und zur Zeit der Tat unter 18 Jahre alt wa-
ren oder Verletzte einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 
184k des Strafgesetzbuches) sind. Das 
Gericht hat bei seiner Entscheidung auch 
die schutzwürdigen Interessen des Zeugen 
zu berücksichtigen und den Grund für die 
Vorführung bekanntzugeben. Eine ergän-
zende Vernehmung des Zeugen ist zuläs-
sig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 271 § 271 

Hauptverhandlungsprotokoll Dokumentation der Hauptverhandlung 

(1) Über die Hauptverhandlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen und von dem Vor-
sitzenden und dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle, soweit dieser in der Haupt-
verhandlung anwesend war, zu unter-
schreiben. Der Tag der Fertigstellung ist 
darin anzugeben oder aktenkundig zu ma-
chen. 

(1) Über die Hauptverhandlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das den Gang 
und die Ergebnisse der Hauptverhandlung 
im Wesentlichen wiedergeben und die 
Beachtung aller wesentlichen Förmlich-
keiten ersichtlich machen muss. 
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(2) Ist der Vorsitzende verhindert, so 
unterschreibt für ihn der älteste beisitzende 
Richter. Ist der Vorsitzende das einzige 
richterliche Mitglied des Gerichts, so ge-
nügt bei seiner Verhinderung die Unter-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle. 

(2) Eine Hauptverhandlung, die 
erstinstanzlich vor dem Landgericht o-
der dem Oberlandesgericht stattfindet, 
ist zudem nach Maßgabe des § 19 des 
Einführungsgesetzes zur Strafprozess-
ordnung digital zu dokumentieren. Die 
Dokumentation erfolgt vorbehaltlich des 
§ 19 Absatz 1 Satz 2 des Einführungsge-
setzes zur Straf-prozessordnung durch 
eine Tonaufzeichnung, die automatisiert 
in ein elektronisches Textdokument 
(Transkript) zu übertragen ist. 

§ 272 § 272 

Inhalt des Hauptverhandlungsprotokolls Hauptverhandlungsprotokoll 

Das Protokoll über die Hauptverhand-
lung enthält  

(1) Das Protokoll über die Hauptver-
handlung enthält  

1. den Ort und den Tag der Verhandlung; 1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Namen der Richter und Schöffen, 
des Beamten der Staatsanwaltschaft, 
des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle und des zugezogenen Dolmet-
schers; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Bezeichnung der Straftat nach der 
Anklage; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Namen der Angeklagten, ihrer Ver-
teidiger, der Privatkläger, der Neben-
kläger, der Anspruchsteller nach § 403, 
der sonstigen Nebenbeteiligten, der 
gesetzlichen Vertreter, der Bevoll-
mächtigten und der Beistände; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt 
oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen 
ist. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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 (2) Das Protokoll muss die Bezeich-
nung der verlesenen Urkunden oder der-
jenigen, von deren Verlesung 
nach § 249 Absatz 2 abgesehen worden 
ist, sowie die im Laufe der Verhandlung 
gestellten Anträge, die ergangenen Ent-
scheidungen und die Urteilsformel ent-
halten. In das Protokoll muss auch der 
wesentliche Ablauf und Inhalt einer Erör-
terung nach § 257b aufgenommen wer-
den. 

 (3) Das Protokoll muss auch den we-
sentlichen Ablauf und Inhalt sowie das 
Ergebnis einer Verständigung nach § 
257c wiedergeben. Gleiches gilt für die 
Beachtung der in § 243 Absatz 4, § 257c 
Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 vorge-
schriebenen Mitteilungen und Belehrun-
gen. Hat eine Verständigung nicht statt-
gefunden, ist auch dies im Protokoll zu 
vermerken. 

 (4) Aus der Hauptverhandlung vor 
dem Strafrichter und dem Schöffenge-
richt sind außerdem die wesentlichen Er-
gebnisse der Vernehmungen in das Pro-
tokoll aufzunehmen; dies gilt nicht, wenn 
alle zur Anfechtung Berechtigten auf 
Rechtsmittel verzichten oder innerhalb 
der Frist kein Rechtsmittel eingelegt 
wird. Der Vorsitzende kann anordnen, 
dass anstelle der Aufnahme der wesent-
lichen Vernehmungsergebnisse in das 
Protokoll einzelne Vernehmungen im Zu-
sammenhang als Tonaufzeichnung zur 
Akte genommen werden. § 58a Absatz 2 
Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend. 
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 (5) Kommt es auf die Feststellung ei-
nes Vorgangs in der Hauptverhandlung 
oder des Wortlauts einer Aussage oder 
einer Äußerung an, so hat der Vorsit-
zende von Amts wegen oder auf Antrag 
einer an der Verhandlung beteiligten Per-
son die vollständige Protokollierung und 
Verlesung anzuordnen. Lehnt der Vorsit-
zende die Anordnung ab, so entscheidet 
auf Antrag einer an der Verhandlung be-
teiligten Person das Gericht. In dem Pro-
tokoll ist zu vermerken, dass die Verle-
sung geschehen und die Genehmigung 
erfolgt ist oder welche Einwendungen er-
hoben worden sind. 

 (6) Das Protokoll ist von dem Vorsit-
zenden und dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle, soweit dieser in der 
Hauptverhandlung anwesend war, zu un-
terschreiben. Der Tag der Fertigstellung 
ist darin anzugeben oder aktenkundig zu 
machen. Ist der Vorsitzende verhindert, 
so unterschreibt für ihn der älteste bei-
sitzende Richter. Ist der Vorsitzende das 
einzige richterliche Mitglied des Ge-
richts, so genügt bei seiner Verhinde-
rung die Unterschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle. 

 (7) Bevor das Protokoll fertiggestellt 
ist, darf das Urteil nicht zugestellt wer-
den. 
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§ 273 § 273 

Beurkundung der Hauptverhandlung Aufzeichnung der Hauptverhandlung 
und Transkription 

(1) Das Protokoll muß den Gang und 
die Ergebnisse der Hauptverhandlung im 
wesentlichen wiedergeben und die Beach-
tung aller wesentlichen Förmlichkeiten er-
sichtlich machen, auch die Bezeichnung 
der verlesenen Urkunden oder derjenigen, 
von deren Verlesung nach § 249 Abs. 2 ab-
gesehen worden ist, sowie die im Laufe der 
Verhandlung gestellten Anträge, die ergan-
genen Entscheidungen und die Urteilsfor-
mel enthalten. In das Protokoll muss auch 
der wesentliche Ablauf und Inhalt einer Er-
örterung nach § 257b aufgenommen wer-
den. 

(1) Ist die Aufzeichnung der Haupt-
verhandlung oder ihre Transkription we-
gen einer vorübergehenden technischen 
Störung nicht möglich oder fehlerhaft, 
so hindert dies die Durchführung der 
Hauptverhandlung nicht. 

(1a) Das Protokoll muss auch den we-
sentlichen Ablauf und Inhalt sowie das Er-
gebnis einer Verständigung nach § 257c 
wiedergeben. Gleiches gilt für die Beach-
tung der in § 243 Absatz 4, § 257c Absatz 
4 Satz 4 und Absatz 5 vorgeschriebenen 
Mitteilungen und Belehrungen. Hat eine 
Verständigung nicht stattgefunden, ist auch 
dies im Protokoll zu vermerken. 

entfällt 

(2) Aus der Hauptverhandlung vor 
dem Strafrichter und dem Schöffengericht 
sind außerdem die wesentlichen Ergeb-
nisse der Vernehmungen in das Protokoll 
aufzunehmen; dies gilt nicht, wenn alle zur 
Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel 
verzichten oder innerhalb der Frist kein 
Rechtsmittel eingelegt wird. Der Vorsit-
zende kann anordnen, dass anstelle der 
Aufnahme der wesentlichen Vernehmungs-
ergebnisse in das Protokoll einzelne Ver-
nehmungen im Zusammenhang als 
Tonaufzeichnung zur Akte genommen wer-
den. § 58a Abs. 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt 
entsprechend. 

(2) Solange die Voraussetzungen 
für einen Ausschluss der Öffentlichkeit 
wegen einer Gefährdung der Staatssi-
cherheit nach § 172 Nummer 1 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes oder einer 
Gefährdung des Lebens, des Leibes o-
der der Freiheit eines Zeugen oder einer 
anderen Person nach § 172 Nummer 1a 
des Gerichtsverfassungsgesetzes vor-
liegen, kann das Gericht durch unan-
fechtbaren Beschluss von der Aufzeich-
nung und deren Transkription absehen. 
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(3) Kommt es auf die Feststellung ei-
nes Vorgangs in der Hauptverhandlung o-
der des Wortlauts einer Aussage oder einer 
Äußerung an, so hat der Vorsitzende von 
Amts wegen oder auf Antrag einer an der 
Verhandlung beteiligten Person die voll-
ständige Protokollierung und Verlesung an-
zuordnen. Lehnt der Vorsitzende die An-
ordnung ab, so entscheidet auf Antrag ei-
ner an der Verhandlung beteiligten Person 
das Gericht. In dem Protokoll ist zu vermer-
ken, daß die Verlesung geschehen und die 
Genehmigung erfolgt ist oder welche Ein-
wendungen erhoben worden sind. 

(3) Für die Tonaufzeichnung und 
ihre Transkription sind nur Äußerungen 
in deutscher Sprache maßgeblich. 

(4) Bevor das Protokoll fertiggestellt 
ist, darf das Urteil nicht zugestellt werden. 

entfällt 

 

§ 273a 

 Speicherung und Verwendung der Auf-
zeichnungen und Transkripte 

 (1) Aufzeichnungen und Tran-
skripte sind zu den Akten zu nehmen. 
Sie können auch in anderer Weise zu-
sammen gespeichert werden; die §§ 32f, 
147, 406e, 496 bis 499 sowie die Vor-
schriften des Justizaktenaufbewah-
rungsgesetzes und der aufgrund § 2 des 
Justizaktenaufbewahrungsgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen gelten in 
diesem Fall entsprechend. Die Art der 
Speicherung ist aktenkundig zu ma-
chen. 
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 (2) Die Verwendung der Aufzeich-
nungen und Transkripte ist grundsätz-
lich nur für Zwecke des Strafverfahrens 
zulässig. Sie können nach Maßgabe des 
§ 169 Absatz 2 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes auch zu wissenschaftli-
chen und historischen Zwecken verwen-
det werden. Die Aufzeichnungen und 
Transkripte der Angaben von Angeklag-
ten, Zeugen und Nebenklägern dürfen 
mit deren Einwilligung auch in anderen 
gerichtlichen oder behördlichen Verfah-
ren verwendet werden. Aufzeichnungen 
und Transkripte sind in dem Verfahren, 
in dem die Aufzeichnung und Transkrip-
tion erfolgt, keine Beweismittel im Sinne 
des § 244.  

 

§ 273b 

 Zugang zu Aufzeichnungen und Tran-
skripten; Einsichtnahme und Überlas-

sung 

 (1) Die Staatsanwaltschaft, der Ver-
teidiger und der anwaltliche Vertreter 
des Verletzten und einer in § 403 Satz 2 
genannten Person erhalten während des 
laufenden Verhandlungstages oder un-
verzüglich danach Zugang zur jeweili-
gen Aufzeichnung und dem dazugehöri-
gen Transkript. § 32f gilt entsprechend. 

 (2) Verletzte und in § 403 Satz 2 ge-
nannte Personen sind, wenn sie nicht 
durch einen Rechtsanwalt vertreten wer-
den, befugt, die Aufzeichnungen und 
Transkripte nach jedem Verhandlungs-
tag unverzüglich in Diensträumen unter 
Aufsicht einzusehen. 

 (3) Verteidiger und Rechtsanwälte 
dürfen Aufzeichnungen und Transkripte, 
die ihnen im Rahmen der Akteneinsicht 
oder nach Absatz 1 zur Verfügung ge-
stellt wer-den, nicht dem Angeklagten, 
dem Verletzten oder einer in § 403 Satz 
2 genannten Person überlassen. 
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§ 274 § 274 

Beweiskraft des Protokolls Beweiskraft des Protokolls; Berichti-
gung 

Die Beobachtung der für die Hauptver-
handlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten 
kann nur durch das Protokoll bewiesen 
werden. Gegen den diese Förmlichkeiten 
betreffenden Inhalt des Protokolls ist nur 
der Nachweis der Fälschung zulässig. 

(1) Die Beobachtung der für die 
Hauptverhandlung vorgeschriebenen 
Förmlichkeiten kann nur durch das Proto-
koll bewiesen werden.  

 (2) In den Fällen des § 271 Absatz 2 
ist die Berichtigung des Protokolls an-
hand der Aufzeichnungen zulässig.  

§ 323 § 323 

Vorbereitung der Berufungshauptver-
handlung 

Vorbereitung der Berufungshauptver-
handlung 

(1) Für die Vorbereitung der Haupt-
verhandlung gelten die Vorschriften der §§ 
214 und 216 bis 225a. In der Ladung ist 
der Angeklagte auf die Folgen des Ausblei-
bens ausdrücklich hinzuweisen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Ladung der im ersten Rechts-
zug vernommenen Zeugen und Sachver-
ständigen kann nur dann unterbleiben, 
wenn ihre wiederholte Vernehmung zur 
Aufklärung der Sache nicht erforderlich er-
scheint. Sofern es erforderlich erscheint, 
ordnet das Berufungsgericht die Übertra-
gung einer als Tonaufzeichnung zur Akte 
genommenen Vernehmung gemäß § 273 
Abs. 2 Satz 2 in ein Protokoll an. Wer die 
Übertragung hergestellt hat, versieht diese 
mit dem Vermerk, dass die Richtigkeit der 
Übertragung bestätigt wird. Der Staatsan-
waltschaft, dem Verteidiger und dem Ange-
klagten ist eine Abschrift des Protokolls zu 
erteilen. Der Nachweis der Unrichtigkeit der 
Übertragung ist zulässig. Das Protokoll 
kann nach Maßgabe des § 325 verlesen 
werden. 

(2) Die Ladung der im ersten Rechts-
zug vernommenen Zeugen und Sachver-
ständigen kann nur dann unterbleiben, 
wenn ihre wiederholte Vernehmung zur 
Aufklärung der Sache nicht erforderlich er-
scheint. Sofern es erforderlich erscheint, 
ordnet das Berufungsgericht die Übertra-
gung einer als Tonaufzeichnung zur Akte 
genommenen Vernehmung gemäß § 272 
Absatz 4 Satz 2 in ein Protokoll an. Wer 
die Übertragung hergestellt hat, versieht 
diese mit dem Vermerk, dass die Richtig-
keit der Übertragung bestätigt wird. Der 
Staatsanwaltschaft, dem Verteidiger und 
dem Angeklagten ist eine Abschrift des 
Protokolls zu erteilen. Der Nachweis der 
Unrichtigkeit der Übertragung ist zulässig. 
Das Protokoll kann nach Maßgabe des § 
325 verlesen werden. 

(3) Neue Beweismittel sind zulässig. (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei der Auswahl der zu ladenden 
Zeugen und Sachverständigen ist auf die 
von dem Angeklagten zur Rechtfertigung 
der Berufung benannten Personen Rück-
sicht zu nehmen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 344 § 344 

Revisionsbegründung Revisionsbegründung 

(1) Der Beschwerdeführer hat die Er-
klärung abzugeben, inwieweit er das Urteil 
anfechte und dessen Aufhebung beantrage 
(Revisionsanträge), und die Anträge zu be-
gründen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Aus der Begründung muß hervor-
gehen, ob das Urteil wegen Verletzung ei-
ner Rechtsnorm über das Verfahren oder 
wegen Verletzung einer anderen Rechts-
norm angefochten wird. Ersterenfalls müs-
sen die den Mangel enthaltenden Tatsa-
chen angegeben werden. 

(2) Aus der Begründung muß hervor-
gehen, ob das Urteil wegen Verletzung ei-
ner Rechtsnorm über das Verfahren oder 
wegen Verletzung einer anderen Rechts-
norm angefochten wird. Ersterenfalls müs-
sen die den Mangel enthaltenden Tatsa-
chen angegeben und der Fehler in der 
Rechtsanwendung benannt werden. 

§ 352 § 352 

Umfang der Urteilsprüfung Umfang der Urteilsprüfung 

(1) Der Prüfung des Revisionsgerichts 
unterliegen nur die gestellten Revisionsan-
träge und, soweit die Revision auf Mängel 
des Verfahrens gestützt wird, nur die Tat-
sachen, die bei Anbringung der Revisions-
anträge bezeichnet worden sind. 

(1) Der Prüfung des Revisionsgerichts 
unterliegen nur die gestellten Revisionsan-
träge und, soweit die Revision auf Mängel 
des Verfahrens gestützt wird, nur die Tat-
sachen, die bei Anbringung der Revisions-
anträge bezeichnet worden sind. Diese 
Tatsachen müssen erwiesen sein. 

(2) Eine weitere Begründung der Re-
visionsanträge als die in § 344 Abs. 2 vor-
geschriebene ist nicht erforderlich und, 
wenn sie unrichtig ist, unschädlich. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 (3) Zur Prüfung eines behaupteten 
Verfahrensmangels ist ein Beweismittel 
nur heranzuziehen, wenn der Verfah-
rensmangel daraus ohne weiteres er-
kennbar ist. Dies ist insbesondere nicht 
der Fall, wenn weitere Beweiserhebun-
gen dem Beweismittel die maßgebliche 
Bedeutung für das Urteil genommen ha-
ben können oder lediglich Feststellun-
gen oder Wertungen angegriffen wer-
den, die dem Tatgericht vorbehalten 
sind 
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Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch 

( - StGB) 
vom: 15.05.1871 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 4.12.2022 

I 2146 

( - StGB) 
vom: 15.05.1871 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 4.12.2022 

I 2146 

§ 353d § 353d 

Verbotene Mitteilungen über Gerichts-
verhandlungen 

Verbotene Mitteilungen über Gerichts-
verhandlungen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. entgegen einem gesetzlichen Verbot 
über eine Gerichtsverhandlung, bei der 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, 
oder über den Inhalt eines die Sache 
betreffenden amtlichen Dokuments öf-
fentlich eine Mitteilung macht, 

1. entgegen einem gesetzlichen Verbot 
über eine Gerichtsverhandlung, bei der 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, 
oder über den Inhalt eines die Sache 
betreffenden amtlichen Dokuments öf-
fentlich eine Mitteilung macht, 

2. entgegen einer vom Gericht auf Grund 
eines Gesetzes auferlegten Schweige-
pflicht Tatsachen unbefugt offenbart, 
die durch eine nichtöffentliche Ge-
richtsverhandlung oder durch ein die 
Sache betreffendes amtliches Doku-
ment zu seiner Kenntnis gelangt sind, 
oder 

2. entgegen einer vom Gericht auf Grund 
eines Gesetzes auferlegten Schweige-
pflicht Tatsachen unbefugt offenbart, 
die durch eine nichtöffentliche Ge-
richtsverhandlung oder durch ein die 
Sache betreffendes amtliches Doku-
ment zu seiner Kenntnis gelangt sind, 
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3. die Anklageschrift oder andere amtli-
che Dokumente eines Strafverfahrens, 
eines Bußgeldverfahrens oder eines 
Disziplinarverfahrens, ganz oder in we-
sentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich 
mitteilt, bevor sie in öffentlicher Ver-
handlung erörtert worden sind oder 
das Verfahren abgeschlossen ist. 

3. die Anklageschrift oder andere amtli-
che Dokumente eines Strafverfahrens, 
eines Bußgeldverfahrens oder eines 
Disziplinarverfahrens, ganz oder in we-
sentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich 
mitteilt, bevor sie in öffentlicher Ver-
handlung erörtert worden sind oder 
das Verfahren abgeschlossen ist, oder 

 4. eine Bild-Ton-Aufzeichnung oder 
Tonaufzeichnung aus einer Haupt-
verhandlung in Strafsachen oder ei-
ner Vernehmung im Ermittlungsver-
fahren 

  a) verbreitet oder der Öffentlichkeit 
zugänglich macht oder  

  b) unbefugt weitergibt, wenn diese 
Weitergabe geeignet ist, eine Per-
son, zu der die Bild-Ton-Aufzeich-
nung oder die Tonaufzeichnung 
Angaben enthält, oder eine ihr na-
hestehende Person der Gefahr ei-
ner gegen sie gerichteten rechts-
widrigen Tat gegen Leib, Leben o-
der die persönliche Freiheit aus-
zusetzen. 
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Einführungsgesetz zur Straf-
prozessordnung 

Einführungsgesetz zur Straf-
prozessordnung 

( - StPOEG) 
zuletzt geändert durch Artikel 
6b des Gesetzes vom 16. Sep-

tember 2022 I 1454) 

( - StPOEG) 
zuletzt geändert durch Artikel 
6b des Gesetzes vom 16. Sep-

tember 2022 I 1454) 

 
§ 19 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur di-
gitalen Dokumentation der strafgerichtli-
chen Hauptverhandlung; Verordnungs-

ermächtigung 

 (1) Die digitale Dokumentation von 
Hauptverhandlungen nach § 271 Ab-
satz 2 der Strafprozessordnung erfolgt 
vorbehaltlich des Absatzes 4 erst ab 
dem Zeitpunkt, den die Landesregierun-
gen durch Rechtsverordnung für ihren 
Bereich bestimmen. Sie können die Auf-
zeichnungspflicht auf einzelne Gerichte, 
Spruchkörper oder allgemein bestimmte 
Verfahren beschränken und bestimmen, 
dass die Hauptverhandlung abweichend 
von § 271 Absatz 2 Satz 2 der Strafpro-
zessordnung zusätzlich durch eine Bild-
aufzeichnung dokumentiert wird. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsverord-
nung auf die zuständigen Landesmini-
sterien übertragen werden.  

 (2) Bildaufzeichnungen haben unter 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte der 
aufgezeichneten Personen zu erfolgen. 
Dabei ist insbesondere eine Kameraein-
stellung zu wählen, die sicherstellt, dass 
der für die Gerichtsöffentlichkeit vorge-
sehene Raum nicht erfasst wird und 
keine Nahaufnahmen von Verfahrensbe-
teiligten erfolgen. Die Bildaufzeichnun-
gen sind zu löschen, wenn das Verfah-
ren rechtskräftig abgeschlossen oder 
sonst beendet ist. Die Löschung ist ak-
tenkundig zu machen. 
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 (3) Eine digitale Dokumentation er-
folgt nicht bei Hauptverhandlungen, die 
im Zeitpunkt des Eintritts der Aufzeich-
nungs- und Transkriptionspflicht bereits 
begonnen haben. 

 (4) In Verfahren, in denen ein Ober-
landesgericht in Ausübung von Ge-
richtsbarkeit des Bundes zuständig ist, 
erfolgt die digitale Dokumentation von 
Hauptverhandlungen nach § 271 Ab-
satz 2 der Strafprozessordnung spätes-
tens ab dem 1. Januar 2028. 

 


